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Sitzung vom 22. Februar 1989

525. Nu(zungsplanung Hinwil (Ergünzung)

Mit Beschluss Nr. 183/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Hinwil. Mit Beschluss vom 24. März 1988
erweiterte die Gemeindeversammlung Hinwil die Industriezone im Be
reich der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland. Da gemäss Zeugnissen
der Bezirksratskanzlei Hinwil vom 6. Januar 1989 und der Kanzlei der
Baurekurskommissionen vom 28. Dezember 1988 gegen diesen Be
schluss keine Rekurse eingegangen sind, ersucht der Gemeinderat Hin
wil um die Genehmigung der Vorlage.

Die Erweiterung der Industriezone wurde erforderlich, da die Rauch
gasreinigung der Kehrichtverwertung Zürcher Oherland nur an diesem
Standort verwirklicht werden kann. Die Industriezonenerweiterung be
trifft auch den als Wald erklärten, schutzwürdigen Gehötzstreifen am
alten Wildbachlauf. Die Rodungsbewilligung hiefür wurde in Aussicht
gestellt und die Bauherrschaft verpflichtet, eine Ersatzaufforstung in
unmittelbarer Nähe vorzunehmen. Einer Genehmigung steht nichts ent
gegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Hinwil vom 24. März
198$ festgesetzte Erweiterung der Industriezone nördlich der Kehricht-
verwertung Zürcher Oberland wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hinwil, 8340 Hinwil (unter Rück
sendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Planexem
plars), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 22. Februar 1989

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller


